Zeitschrift: Revue suisse de numismatique = Schweizerische numismatische

Rundschau

Herausgeber: Société Suisse de Numismatique = Schweizerische Numismatische
Gesellschaft

Band: 21 (1917)

Artikel: Das Minzwesen im Kanton St. Gallen : unter Bertcksichtigung der

Verhandlungen im Schosse der eidgendssischen Tagsatzung von 1803
bis 1848 [Fortsetzung]

Autor: Girtanner-Salchli, H.
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-172901

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-172901
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Das Miinzwesen im Kanton St. Gallen

unter Beriticksichtigung der

Verhandlungen im Schosse der eidgendssischen Tagsatzung

von 1803 bis 1848.

Bearbeitet an Hand offizieller Akten.

(Fortsetzung.)

5.— Verbot der Herabwiirdigung oder des Verrufs von Miinzen

ohne Voranzeige.

In Folge von Beschwerden, die wegen Herabsetzung
des Werles von Miinzen ohne die Mitstinde vorher zu
benachrichtigen, eingelangt waren, beschloss die Tag-
satzung am 18. Juni 1811 :

«
«
«
«
«
«

« Dass keine Kantonsregierung befugt sein solle,
ihre eigenen Geldsorten weder herabzuwiirdigen,
noch ausser Kurs zu setzen, ohne es den tibrigen
Mitstinden freundeidgenossisch im Voraus an-
oezeigt und eine Zeitfrist eingerdumt zu haben,
damit die ibrigen Kantone sich vor Schaden
bewahren konnen. »

Im Jahre 1812 wurde dann dieser Beschluss einhellig
bestétigt. |

REVUE NUM. T. XXI. 13
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6. — Gutachten der eidgensssischen Miinzexpertenkommission
vom 27. Miérz 1810.

Der erweiterte Bericht der Miinzexpertenkommission !,
der inzwischen noch Heer, von Glarus, beigetreten war,
umfasste nunmehr drei Teile, in denen die Fragen die
auf die Ausprigung wirklicher Miinzen, auf die Ein-
fuhrung einer ldealmiinze und auf die Abtretung des
Ausmiinzungsrechtes der Scheidemiinzen an das Bundes-
oberhaupt Bezug haben, behandelt wurden, unter Beilage
je eines entsprechenden Beschlussesentwurfs. Da es
sich hier um ein Dokument handelt, das fir die Miinz-
geschichte der Schweiz von grosster Bedeutung ist, so
miissen wir auf seinen wesentlichsten Inhalt etwas nédher
eintreten. Dabei werden wir uns aber, da die Tagsatzung
in der nachfolgenden Beratung ein Eintreten auf die
Schaffung einer Idealmiinze ohne weiteres ablehnte,
trotzdem gerade diese von ihr aufgegriffene IFrage die
Veranlassung zu der Verschiebung der Behandlung der
so dringenden Beordnung des Miinzwesens bildete
und eine Rickweisung des Gutachtens zur Erginzung
zur Folge hatte, diesen Teil des Gutachtens Kirzer
behandeln.

a) Vorschlag zur Regelung der Ausprdigung wirklicher
Miinzen.

Die Kommission stellte nach einer einleitenden Defi-
nition des Begriffes « Geld ®» fest, dass den Geldstiicken

t Beilage H des Abschieds der eidgenossischen Tagsatzung des Jahres 1810.

2 Diese Definition lautet : « Das Geld ist ein Stick Metall, welches mit dem
« Wappen, Zeichen oder Schild des Souverins versehen ist, der dasselbe nach
« bestimmten Graden von Feinheit und Gewicht in Schrot und Korn ausprigen lisst,
« und welches zur Erleichterung von Ilandel und Gewerbe in den iltesten Zeiten
« eingefithrt wurde. »
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ein doppelter Wert innewohnen konne, namlich einer-
seits der reelle Wert als Ware, entsprechend dem Wert
des Metalles aus dem es hergestellt wurde und der nur
verhéiltnismissig wenigen Schwankungen unterworfen
sei, und anderseits der gesetzliche Wert oder der Wert
den der Miunzherr, der das Geld prigen liess, diesem
beilegt. Dieser Wert sei im Gegensatz zum erstern den
bedeutendsten Schwankungen unterworfen, je nach der
Entfernung in der sich das Geld vom Ursprungsland
befinde und je nach der personlichen Beeinflussung
durch den Munzherrn. HieTaus ergebe sich der gerechte
und billige Grundsatz, dass der Munzherr seinen eigenen
Ausmiinzungen nach gewissen Verhéltnissen Schranken
setzen miusse, dass er Schrot und Korn seiner Geld-
stitcke gesetzlich festlegen sollte und dass er fremde
Minzsorten, die er in seinem lLande Kkursieren lassen
wolle, nach ihrem innern, reellen Wert wiirdigen miisse,
Wiirden diese Grundsatze nicht befolgt, so machten
sich die Nachteile zum grossten Schaden des Publikums
sowohl als auch des Staates selbst dadurch fiuhlbar, dass
die eigenen Minzen im Ausland im Werte herabgesetzt
oder gar verrufen wirden und dass die Wechsel, die auf
das Land gezogen wiirden, im Werte sinken. Im eigenen
LLand wiirden aber Misstrauen, Verteurung der kauf-
baren Gegenstinde und Schmiélerung des offentlichen
und privaten Eigentums die Folge sein. In der west-
lichen Schweiz, Bern, Solothurn, ete., wiirde nach den
franzosischen Grundlagen gemiinzt, in der oOstlichen
Schweiz dagegen schon immer nach dem deutschen
20 und 24 Guldenfuss. Ein eigentliches Mimzsystem
fehle in der Schweiz. Versuche, die frither gemacht
worden seien, ein solches einzufithren, wiren ginzlich
gescheitert oder hiitten keinen dauernden Erfolg gehabt.
Dadurch sei eine grosse Unordnung in Geldsachen in
der FKidgenossenschaft entstanden, die Handel und
Gewerbe sehr erschwerten und grosse Unsicherheit



200 —

hervorriefen, da der Wert der Geldstiicke sich von
Kanton zu Kanton édnderte. Die schweizerischen Miinz-
statten hitten kaum mehr grobe Silbersorten geliefert,
dagegen eine jedes Ziel und Mass uiberschreitende Menge
von Scheidemiinzen, deren nachteilige FFolgen sich frither
oder spiter zeigen miissten. Diesem Zustand im Miinz-
wesen in der Eidgenossenschaft Schranken zu setzen,
hitte sich die Tagsatzung schon seit einer Reihe von
Jahren bemiiht. Allein Schwierigkeiten in der bestehen-
den Ungleichheit des nominalen Werts der kursierenden
Geldsorten, Vorliebe zu ge'wohnten Abteilungen und
Benennungen der Miinzen, KFuarcht vor jeder daherigen
Verinderung, Besorgnis dass bei einem guten Miinzfuss
fiir die schweizerischen Miinzstatten ein Mangel an feinem
Metall entstehen konnte, die Befurchtung, die neuen
Miinzen mochten sich wie die dltern Schweizermiinzen
bald aus dem Lande verlieren, hauptsichlich aber
Handelskonvenienz und die Neigung der ostlichen Kan-
tone zum deutschen Reichsfuss hiitten einen Widerstand
gegen jedes vollstindige System bewirkt, der bisher alle
Bemiithungen der Tagsatzung vereitelte. Die Kommission,
die schon zum zweiten Mal beauftragt worden sei,
diesen Gegenstand zu bearbeiten, konne nur ihre friher
gemachten Vorschlige bestialigen. Wenn [rither der
IFehler begangen worden sei, blos fiir die innere Aus-
miinzung Regeln aufzustellen, die Wiirdigung der frem-
den Miinzen aber ganz der Konvenienz der Stinde zu
iberlassen, wodurch nicht nur Unordnung geschaflen
worden, sondern auch direkte Schidigungen der Kantone
entstanden seien, misse jetzt die Kommission bestimmt
verlangen, dass die Tagsatzung diesmal ihre Vorschlige
ganz annehme oder ganz verwerfe. Kiner nur teilweisen
Annahme konnte die Kommission nicht zustimmen.
Nach Ansicht der Kommission sei ein unabidnder-
licher allgemein schweizerischer Miinzfuss aufzustellen,
der sowohl fiir die inlindischen Miinzausprigungen, als
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auch fir die Werlung der auswarts geschlagenen Geld-
sorten massgebend wiare. Eine der in der Schweiz
gebrauchlichsten Geldsorten, der Franken oder der
Gulden, misse als Grundlage des schweizerischen Miinz-
fusses dienen.

Die einen wollten einen deutschen Minzfuss (20 oder
24 Guldenfuss), die andern einen besondern Minzfuss,
wieder andere mochten den franzosischen Munzfuss mit
seinen Unterabteillungen, wihrend noch andere nur den
Grundsatz desselben annehmen wollten, nicht aber
die Unterabteilungen. Der Schweizerfranken enthalte
126 *%/100 Gran fein Silber. Eine Mark fein Silber stelle
sich somit fir den Schweizerfranken auf 36 Livres
2 Balzen 8 /100 Rappen, wihrend nach dem deutschen
Miunzfuss sich der Preis auf 36 Livres 5 Batzen 71/ Rappen
stellen wiirde. Die Mark fein Silber wire somit nach dem
schweizerischen Miunzfuss billiger als nach dem deul-
schen Guldenfuss.

Zu Gunsten des I'rankens fihrte die Kommission an,
dass er in der schweizerischen Handlung und bei den
westlichen und nordlichen Nachbarn besser bekannt sel
und sich fir die Dezimalteilung und Rechnung besser
eigne als der oOstliche, ungleiche Gulden.

Die Kommission rit wiederum zur Annahme der
Grundsdilze des [ranzosischen Miinzfusses, nicht aber seiner
Unlterabteilungen, fiir welche andere angenominen werden
sollten, die den schweizerischen Gewohnheiten besser
angepasst wiren. Sie sel im Ubrigen der Ansicht, dass,
da wahrscheinlich nie mehr mit Vorteil grobe Silber-
sorten ausgepragt werden konnten, der Miinzfuss schwer-
lich anders als zur Wirdigung auswirtiger Geldsorten
und zur Ausmiinzung der Sorten unter dem Miunzfuss
angewendet werden wiirde. Diese Sorten und namentlich
die Scheidemiinzen bezeichnete die Kommission als ein
notwendiges Uebel, das als Ausgleichmittel zwischen
dem Franken und der Null zu betrachten sei. Der Aus-
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miinzung der Scheidemiinzen miisse aber in jeder Hin-
sicht Schranken gesetzt werden, wenn nicht voraus-
gesehen werden wolle, dass sie, statt ein Hulfsmittel zu
sein, die Masse der guten Geldsorten vermindere und
geradezu vertreibe.

Bei den Sorten unter dem Miinzfuss liesse sich bei
der Ausminzung ohne Gefahr ein gewisser Gewinn
erzielen, der wenigstens die Miinzkosten decken wiirde.
Hier miusste aber der Hang zu einer vollstindigen Selb-
stindigkeit und Unabhingigkeit der Kantone als einer
drohenden Gefahr eines grossern Uebels, Grenzen finden.
Es seien zu diesem Zwecke strenge Massnahmen rick-
sichtlich der Schitzung der auslindischen Miinzen, der
Herabwiirdigung oder Verrufung fremder Scheidemiinzen,
der Beschrinkung der Prigung von Scheidemiinzen in der
Schweiz selbst durch Einschrinkung des Ausmiinzungs-
rechtes notwendig und unerlisslich.

Die Kommission schloss den ersten Teil ihrer Aus-
fihrungen mit folgendem Vorschlag zu einem Beschluss
betreffend die allgemeine Beordnung des Miinzwesens :

« Die eidgendssische Tagsatzung,

nachdem sie angehort den Vortrag ihrer in Sachen des
schweizerischen Miinzwesens niedergesetzten Kommis-
sion, hat unter feierlicher Anerkennung des Grundsaltzes,
dass das Miunzregal bei den einzelnen Kantonen stehe,
dennoch aber auch in der Ueberzeugung, dass dasselbe
in seiner Ausiibung einiger rechtlichen Beschriankungen
bediirfe, denen selbst in dem VII. Artikel der Bundes-
verfassung gerufen ist, in betreff des schweizerischen
Miinzwesens
beschlossen :

1° « Alle Kantone der schweizerischen Eidgenossen-
schaft haben einen und denselben Miinzfuss, und miissen
somit 1thre Minzen nach einem gleichen Gehalt aus-
pragen.



— 203 —

2¢ « Dieser Minzfuss beruht auf dem Schweizer-
franken, als welcher 126 /100 Gran fein Silber enthalt.
Der Preis einer Mark fein Silber betrigt demnach
36 Livres 2 Batzen 8 ®/i00 Rappen und so kommt ein
Schweizerfranken anderthalb franzosischen neuen Fran-
ken am Werte gleich.

3° « Dieser Miinzfuss ist unveridnderlich, und jede
Abweichung von demselben, muss wenigstens mit
/s Stimmen von der Tagsatzung erkannt werden.

40 « Keine schweizerischen Silbermiinzen vom Franken
an aufwirts diarfen anders als nach diesem FKusse aus-
gepragt werden.

9% « Hohere Sorten als Frankenstiicke werden Kkeine
andere geprigt, als Zweifranken- und Vierfrankenstiicke.

6° « Das Korn und Schrot dieser Munzen wird dem-
nach bestimmt wie folgt :

1. « Frankenstiicke zu 10 Deniers 19 /5 Gran fein und
32 928/1441 Stick auf die rohe Mark.

2. « Zweifrankenstiicke zu 10 Deniers 19 /s Gran fein
und 16 #%/141 Stiick auf die rohe Mark.

3. « Vierfrankenstiicke zu 10 Deniers 19 !/s Gran fein
und 8 2/1411 Stiick auf die rohe Mark.

« Bei der Ausmiinzung ist fiir alle dem hier festgesetzten
Miunzfuss unterworfenen Geldsorten das gleiche Reme-
dium der Feine zugegeben, und es betrigt dasselbe
1 '/» Gran ein- und auswarts.

« Fur die Gewicht oder den Schrot wird als Remedium
zugegeben :

1. « Von einer rohen Mark Frankenstiicke, ein- und
auswirts 16 Gran.
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2. « Von einer rohen Mark Zweifrankenstiicke, ein-

und auswirts 12 Gran.

3. « Von einer rohen Mark Vierfrankenstiicke, ein-

und auswirts 8 Gran.

7° « Alle Geldsorten unter dem Wert von einem
Franken, und die Scheidemiinzen insbesondere sind
dem vorstehend im 2. Artikel festgesetzten Minzfuss
‘nicht unterworfen, nichts destoweniger aber ist das Korn
und Schrot, nach welchem sie ausgemiinzt werden
mussen, von der Tagsatzung zu bestimmen, ebenso wie
die Sorten selbst, in welchen geprigt werden darf.

8° « Fir diese Ausmiinzungen werden fiir einmal nach-
stehende Sorten angenommen nach dem Gehalt wie hier
folgt :

1.

19

« Funfbatzenstiicke zu 8 Deniers fein und 54 Stiicke
auf die rohe Mark, mit einem Remedium auf
dem Titel der Feine von 1 1/: Gran ein- und
auswirts, auf dem Gewicht dann ebenfalls ein-
und auswirts von !/s Stiick auf der rohen Mark.

« Batzen zu 2 Deniers fein und 90 Stiicke auf die
rohe Mark, mit einem Remedium von 2 Gran
auf dem Titel der Feine, und von einem Stick
ein- und auswirts auf dem Gewicht einer rohen
Mark.

« Halbe Batzen zu 1 /s Denier fein und 120 Stiicke
auf die rohe Mark, mit einem Remedium von
2 Gran auf dem Titel der Feine, und von
-1 1/ Stiick auf dem Gewicht einer rohen Mark.

« Rappen zu 12 Gran fein und 360 Stiucke auf die
rohe Mark, mit einem Remedium von 2 Gran
auf dem Titel der Feine, und von 6 Stiicken auf
dem Gewicht einer rohen Mark.
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9. « Den 16bl. Kantonen werden diese Abteilungen
dringend empfohlen ; sollten aber Lokalumstinde
andere Abteilungen der Scheidemiinzen erfor-
dern, so mogen solche woh! mit moglichster
Beschrinkung Platz haben, allein mit ausdruck-
lichem Vorbehalte, dass die untern Abteilungen
in ihrem inneren Gehalte immer den unmittelbar
ob ihr stehenden, in diesem 8. Artikel benannten
Abteilungen gleich kommen, und dass dieselben
in richtigem und. genauem VelhdltD]‘S mit dem
Franken stehen sollen.

9° « Keine Ausmiinzung von kleinen Sorten oder
Scheidemiuinzen darf statthaben, es werde dann die
Notwendigkeit derselben von der Tagsatzung anerkannt,
und ein gewisses Quantum als Maximum bestimmt,
alldieweil hingegen die Frankenstiicke und die hohern
Miinzsorten von den Kantonen ohne weitere Kinfrage
und Begwiltigung ausgemiinzt werden konnen.

10° « Bei jeder erkannten Ausmiinzung von Kleinen
Sorten und Scheidemiinzen, wird auch zugleich das
Verhiltnis dieser Miinzen unter und gegeneinander
bestimmt und zwar so, dass nie mehr als der dritte Teil
an Batzen und kleinern Miinzen vom Batzen abwirls
gestattet werden soll.

« Das ganze Quantum und jede einzelne Sorte wird
nach demjenigen Verhdlitnis auf die Kantone verteilt,
nach welchem sie laut dem II. Artikel der Bundes-
verfassung ihre bundesgenossischen Beitrédge zu bezahlen
haben.

11° « Die Kantone werden jeweilen auf der Tagsatzung
durch ihre Gesandtschaften Bericht erstatlen : Ob, wie
viel und was fiir Minze sie von jenem dekretierten
Quantum far ihren Kanton haben ausprigen lassen, oder
noch néchstens ausprigen zu lassen gedenken.
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120 « Die Goldmiinzen sind keinem unverdnderlichen
Muanzfuss unterworfen; indessen wird fur einmal ver-
ordnet : dass diejenigen Kantone, welche Goldmiinzen
ausprigen wollen, den Grundsatz befolgen sollen, dass
ihre Goldsticke fiur jeden Franken Wert 8 */s Gran fein
Gold enthalten.

13° « Das Geprige aller schweizerischen Gold- und
Silbermiinzen, vom Einfrankenstiick an und aufwarts,
soll auf der einen Seite das Siegel der schweizerischen
Kidgenossenschaft und auf der andern Seite das Wappen
desjenigen Kantons. enthalten, der die Miinze pragen
lisst ; zugleich soll die Jahrzahl beigefiigt werden. Auf
den Goldmiinzen muss noch auf eben dieser Riickseite
der Gehalt an feinem Gold angegeben werden.

« Die Scheidemiinzen sind blos mit dem Wappen des
betreffenden Kantons zu bezeichnen, und sollen auf der
entgegengesetzten Seite die Anzeige ihres nominalen
Werts enthalten.

14° « Alle Kantone gewihrleisten sich gegenseitig den
cesetzlichen Umlauf aller auf dem vorgeschriebenen
Fusse von einem Kanton ausgeprigten Miinze.

15° « Sollte hingegen ein Kanton geringhaltiger aus-
prigen als vorgeschrieben ist, oder das ithm bewilligte
Quantum oder aber das ausgesprochene Verhiltnis tiber-
schreiten, so wird die Tagsatzung gegen denselben das
Angemessene verfiigen, und die Gibrigen Kantone erlangen
in allen diesen Fillen die Befugnis, die Miinzen des
betreffenden Kantons zu verbieten.

16° « Diejenigen Kantone, welche 1hr Miinzrecht nicht
selbst ausiiben wollen, konnen die Ausiibung desselben,
sowohl fiir Goldmiinzen und grobe Silbersorten, als aber
inshesondere auch fiur den auf sie fallenden Anteil an
irgend einer dekretierten Ausminzung von Kkleinen
Sorten und Scheidemiinzen einem andern Kanton iiber-
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tragen, welcher dann aber auch die Verpflichtung des
vorstehenden Artikels einzig und ausschliesslich iber
sich nimmt.

17° « Infolge dieser I‘reistellung werden die Kantone
begwiiltigt, tiber diesen Gegenstand mit einander in
Unterhandlung zu treten, und die erforderlichen Ver-
kommnisse abzuschliessen.

18° « Alle fremden groben Silbersorten, das sind
diejenigen, die nicht von schweizerischen Kantonen
ausgepragt worden sind, sind von denjenigen Kantonen,
welche denselben in ihrem Lande einen gesetzlichen
Kurs gestatten wollen, nach ihrem innern Wert an
feinem Silber zu wirdigen.

« Sie konnen wohl niedriger, niemals aber hoher
geschétzt werden, als ihr Verhiltnis zu dem schweizeri-
schen Miunzfuss es mit sich gibt.

19° « Ebenso sind die fremden Goldsorten nach dem
fiir die Auspriigung der schweizerischen Goldmiinzen
jederzeit festgesetzten Verhiltnis zum Silber zu wiirdigen,
und auch diese konnen wohl niedriger, niemals aber
hoher geschitzt werden, als der Kurs der schweizeri-
schen Goldmiunzen betragt.

20° « Die Verordnungen der 16bl. Kantone, so die
Wiirdigung der fremden Miinzen enthalten, sollen dem
Herrn Landammann der Schweiz, vor ihrer Bekannt-
machung mitgeteilt werden, der nachzusehen belieben
wird, ob solche dem schweizerischen Miinzsystem ent-
sprechend eingerichtet sind. Sollte solches nicht der
Fall sein, so soll er der Tagsatzung den Iall hinter-
bringen, und bis dahin die Publikation der Verordnung
zu suspendieren bevollméachtigt sein.

« Gegenwirtiger Beschluss soll in Ausiibung gesetzt
und befolgt werden, sobald als derselbe durch die
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Mehrheit der Stimmen, sei es noch wihrend der Sitzungs-
zeit der gegenwirtigen Tagsatzung, oder durch beforder-
lich nachzuholende Beistimmung der Kantone, wird
oenehiiget oder ratifiziert worden sein. »

b) Vorschlag zur Einfiuhrung einer Idealmiinze.

Schon bei Behandlung der Fragen, die auf die Ver-
besserung der Verhdltnisse bel den wirklichen Miunzen
Bezug hatten, war von der Expertenkommission ange-
deutet worden, dass sie wohl ein Mittel kennen wirde,
das geeignet wire, die geriigten Uebelstinde zu besei-
tigcen und doch den Kantonen volle Freiheit in ihren,
das Ausmiinzungswesen betreffenden I‘ragen zu lassen,
niamlich die Einfiuhrung einer Idealmiinze. Gestiitzl hier-
auf wurde die Kommission beauftragt, sich naher uber
diese Frage zu dussern und einen Beschlussesentwurf
zur Einfuhrung desselben in Vorlage zu bringen. Dieser
Einladung verdankt der zweile Tell des Gutachtens der
Expertenkommission seine Entstehung.

Die Kommission definiert das, was sie unter Idealgeld
verstanden wissen will, wie folgt : « Ein Stick Metall
« von einem gewissen Gewicht und innern Gehalt,
« das zur Grundlage der Schitzung der auslindischen
« und inldndischen Geldsorten angenommen wird und
« als bestimmendes Wertquantum aller verschiedener
« Schuldbriefe dient. » Da wo eigentliche Handlungs-
banken eingefiihrt worden seien, sei urspringlich eine
wirkliche Geldsorte als Grundlage gewéhlt worden,
nach deren innerm Wert an feinem Metall die Eingangs-
und Ausgangsverhandlungen vorgenommen, in der die
Wertpapiere verschrieben, die Conto-Corrent Rechnun-
gen belastet und alle Zahlungen gemacht worden seien.
Da aber spiiter die Minzstitten ihre Grundsitze fur die
Ausmiinzungen gedndert hiitten, sei aus der urspringlich
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wirklich im Umlauf gewesenen Geldsorte ein Idealgeld
entstanden, eine Rechnungsmiinze, die nach ihrem
innern Gehalt und ihrem Gewicht immer gleich blieb,
die Mark-Banko, der Gulden-Banko, das Pfund Sterling.
Der Name deute schon an, dass es sich urspringlich
um ein Gewicht an Metall gehandelt hdtte, eine Mark-
Banko war eine Mark oder acht Unzen Silber Lubisch,
das Pfund Sterling war ein Towerptfund Silber, etc.

Auch in der Schweiz hitten solche I[dealgelder be-
standen, =0 in Genf das Livre-courrent, in Bern die
Krone und das Pfund. Sie gingen durch Beibehaltung
in Rechnungen, Kontrakten, etc., in Rechnungsmiinzen
titber. Der Zusammenhang mit den Berechnungen bei
der Ausmiinzung und bei der Bezahlung der in ihnen
stipulierten Betrige, sei mit der Zeit verloren gegangen,
es sei nur noch der Name geblieben.

In ihrem Gutachten spricht die Kommission den
Wunsch aus, dass wenn die Schwierigkeiten far die
Annahme eines wirklichen Miinzsystems so gross sein
sollten, dass sich die Tagsatzung auf ein solches nicht
sollte einigen konnen, es doch belieben mochte, wenig-
stens durch unwiderrufliche Annahme eines Idealgeldes
der wesentlichsten Zerriittung des Nationalreichtums zu
steuern. Durch dessen Annahme wirden die westlichen
und 6stlichen Kantone in der Ausiibung ihres Minz-
rechtes und in der Schatzung der fremden Geldsorten
nur an ihre unbedingte Konvenienz gebunden, wodurch
cin Teil der Schwierigkeiten vermieden wiirde, die einer
Uebereinkunft in Geldsachen entgegen wirkten. Die
Kommission musste dabei aber zugeben, dass aus
einem solchen System in der Schweiz Ungleichheiten
in den Ausprigungen, gegenseitige Herabselzungen und
ungleiche Schitzungen der Geldsorten mit fremdem
Geprige entstehen wiirden und dass dieses System der
Mediationsakte, die nur einen Miinzfuss in der ganzen
Schweiz wolle, nicht vollstindig entsprechen wirde.
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Immerhin sprach sie die Hoffnung aus, dass verschie-
dene der neunzehn Stinde hierdurch sich nach und
nach zu einem Minzverein zusammenfinden mochten,
dem sich dann nach Kenntnisnahme des Erfolges die
andern Stiande anschliessen wirden.

Die Kommission legte dann hiefiir folgenden Entwurf
zu einem Beschluss betreffend die Einfilhrung einer
Idealmiinze vor :

« Die eidgenossische Tagsatzung,

nachdem sie den Vortrag ihrer in Sachen des schwei-
zerischen Mianzwesens niedergeselzten Kominission an-
gehort, hat unter feierlicher Anerkennung des Grund-
satzes, dass das Miunzregal bei den einzelnen Kantonen
stehe, und da sich nach sechsjahrigen Beratungen er-
zeiget, dass der Einfithrung eines gemein eidgenossischen
vollstindigen Miinzsystems sehr namhafte Schwierig-
keiten entgegensetzen, die sich meistens auf ortliche
Verhiltnisse griinden, um jedoch noch wenigstens den
Kredit der Schweiz zu sichern, als verbindlich fiir die
Eidgenossenschaft erkannt und beschlossen :

1o « Alle schweizerischen Kantone vereinigen sich zu
einer gemeinschaftlichen Grundlage eines bleibenden
Minzfusses.

2° « Diese Grundlage beruhet auf dem Silberfranken,
welcher an vollkommen reinem Silber enthilt nach
Parisergewicht 126 *°/100 Gran oder 6 %/s Grammen.

3° « Die Rechnung der gemein eidgenossischen Zentral-
kassa wird in Silberfranken gefiihrt, und die verfassungs-
missigen Beitrige sollen auf diesem FFusse geleistet
werden,

4 « Alle Schuldscheine und Geldkontrakte, deren
Dauer auf ein Jahr und linger festgeselzl ist, oder deren
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Abbezahlung sich iber eine Jahresfrist hinaus erstreckt,
sollen anders nicht als in Silberfranken stipuliert
werden.

o° « Dieser Silberfranken setzt zugleich den bestimm-
ten und unverinderten Wert friherer Geldkontrakte,
welche auf Iranken ohne nihere und ausdriickliche
Bestimmung der Beziehung zu der Mark Silber ge-
schlossen worden sind, fest.

« Sind dergleichen Geldkontrakte in andern Sorten,
als zum Beispiel Kronen, Pfund, Gulden, u. s. f., aus-
gestellt, deren Verhilinis zu dem IFranken allgemein
bekannt ist, so bleibt dieses Verhéltnis vollig gleich
gegen den Silberfranken.

6° « Da dieser Franken nur als Grundlage des Miinz-
systems angenommen und festgesetzt ist, so wird die
wirkliche Ausmiinzung desselben wohl gestattet, aber
nicht anbefohlen, sondern jedem Kanton die praktische
Ausiibung seines Miinzregales und der Miinzpolizei unter
Voraussetzung des vorhin feslgesetzten allgemeinen
Grundsatzes, in seinem Gebiet ganz und besonders
unbedingt iberlassen.

7° « Es sollen aber alle von den Kantonen selbst aus-
gepriagten, und alle fremden Minzen, deren Umlauf
gestattet ist, alle Jahr nach dem Silberfranken gewirdiglt
und bei allen Zahlungen, welche in diesem gemein eid-
genossischen Idealgeld stipuliert sind, einzig nach dieser
Wiirdigung angenommen werden konnen.

8 « Diese Wirdigung soll alle Jahr auf den ersten
Heumonat auf Veranstaltung Seiner Excellenz des Land-
ammanns der Schweiz den 10bl. Stinden, in vollstindigen
und genauen Tabellen mitgeteilt werden.

9° « Ebenso sind alle Kantonsregierungen verpflichtet,
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weillen ungesaumt den simtlichen Mitstinden mitzu-
teilen.

10° « Alle frihern Tagsatzungsbeschliisse tiber das
Miunzwesen sind nach Annahme des gegenwirtigen
Conclusums zuriickgenommen.

« Gegenwirtiger Beschluss soll in Ausiibung gesetzt
und befolgt werden, sobald als derselbe durch die
Mehrheit der Stimmen, sei es noch wihrend der Sitzungs-
zeit der gegenwirtigen Tagsatzung, oder durch beforder-
lich nachzuholende Beistimmung der Kantone wird
ratifiziert sein. »

s hétte sich aber auch bel Einfithrung einer Ideal-
minze keineswegs eine ideale Beordnung des Miinz-
wesens erzielen lassen, trotz der Anpreisung, die die
Kommission ithrem System angedeihen liess. Es erscheint
daher begreiflich, wenn die Tagsatzung auf diesen Vor-
schlag nicht ndher eintreten wolite. Zu bedauern war
nur, dass durch die Studien fiar die Idealmiinze viel
kostbare Zeit verloren ging.

¢) Vorschlag zur Abtretung der Ausmiinzung der Scheide-
mitnzen an den Landammann der Schweiz.

Im Nachtrag zu ihrem Gutachten setzte die IExperten-
kommission sodann auseinander, dass einer der wesent-
lichsten Teile der Miinzgegenstinde, die sich in einer
dusserst gefahrbringenden Weise in Unordnung befinden,
die sogenannten Scheidemiinzen seien, die in der
Schweiz zirkulieren. Neben den eigenen Scheidemiinzen
seien noch betrachtliche Mengen geringhaltiger, fremder
Scheidemiinzen vorhanden, durch die die Kidgenossen-
schaft eine ziemlich grosse Anzahl grober Silbersorten
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verloren habe. Die Kommission erklirte, im ersten Teil
ihres Gutachtens alle Massregeln vorgeschlagen zu haben,
welche die Sachlage erforderte. Sie fiirchtete aber, dass,
wenn die Ausfihrung allein den Stinden tberlassen
bliebe, sie zur Krzielung des gewiinschten Zweckes
nicht hinreichend sein mochten. Die Festsetzung zweck-
méassiger Schranken misste, um wirksam zu sein, einer
Behorde anvertraut werden, die durch keine Lokal-
interessen zu den geringsten Abweichungen verleitet
werden konnte. Die von der Tagsatzung jeweilen bewil-
ligten Ausminzungen von Scheidemunzen sollte dem
Herrn Landammann der Schweiz zar Vollziechung anver-
traut werden. Sowohl die Kantone als der Herr Land-
ammann der Schweiz sollten alle in ihren Handen
liegenden Mittel anwenden, um ausser der Schweiz
geschlagene Scheidemiinzen aus den verbindeten Staa-
ten zu verdringen. Die Kantone sollten durch ein
freiwillices Konkordat auf alle Ausmiinzungen von
Scheidemiinzen und auf die Wertung von ausserhalb
der Schweiz geschlagenen geringhaltigen Geldsorten auf
eine Probezeit von zwanzig Jahren Verzicht leisten und
sich blos das Ausmiinzungs- und Wirdigungsrecht der
oroben Silbersorten vom Franken an aufwirts vor-
behalten.

Die Kommission unterbreitete der Tagsatzung hier-
iiber folgende Antrage :

1° « Alle neunzehn Kantone der schweizerischen Eid-
genossenschaft verpflichten sich demnach durch freiwil-
lige Verzichtleistung auf einen Teil des ihnen zukommen-
den Miinzrechtes, weder in ihren Minzstitten noch
anderswo Geldsorten unter dem Werl eines Irankens,
weder mittelbar noch unmittelbar ausprigen zu lassen.

90 « Die auswiirts geschlagenen Geldstiicke von Kupfer,
oder die minder als 2/ ihres rohen Gewichts feines
Silber enthalten sollten, in ihren Grenzen weder zu
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wirdigen noch zu dulden, sondern vielmehr génzlich
zu verbieten und zu dchten.

3° « Hingegen {bertragen die verbiindeten Staaten
ihrem Bundeshaupt diesen Teil des Miinzregals.

4° « Es sollen keine Ausmiinzungen von schweizeri-
schen kleinen Geldsorten stattfinden oder Scheide-
miinzen ausgemunzt werden, das Bedirfnis dazu sei
denn von der Tagsatzung selbst anerkannt, und das
Verhiiltnis dieser Miinzen unter einander bestimmt, und
das benotigte Quantum festgesetzt, und dem Herrn
Landammann zur Vollziehung ubertragen.

5° « Das Schrot und Korn, nach welchen diese Geld-
sorten ausgeminzt werden konnen, ist durch den Para-
graph 8 des Projekt-Munz-Dekretes festgesetzt, welche
Vorschrift bei allfilligen Ausminzungen, zur unbeding-
ten Regel dienen soll.

6° « Die von dem Herrn Landammann nach diesem
Beschluss ausgeprigten Scheidemiinzen, sind mil dem
Schild des Siegels des obersten Bundeshauptes zu
bezeichnen, und sollen auf der entgegengesetzten Seite
die Anzeige ihres nominalen Wertes, sowie das Datum
der Ausmiinzung enthalten.

7° « Die auf diesem Fuss ausgeprigten Geldsorten
geniessen in der ganzen Eidgenossenschaft den gesetz-
lichen Umlauf. Die Kantone gewihrleisten sich unter
einander den ihnen beigelegten Nominalwert.

8° « Der Herr Landammann der Schweiz wird die Auns-
miunzung selbst in den bestorganisierten schweizerischen
Minzstitten verteilen und ausfithren lassen.

9 « Er wird geruhen nach jeder vollbrachten Aus-
mimzung eine genaue Rechnung iber dieselbe aussetzen
zu lassen, welche alle daherigen Verhandlungen ent-
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halten soll, und die auch mit den Probverbalen als
Beilage begleitet werden muss. Diese Rechnung wird
alsdann der Tagsatzung vorgelegt werden.

10° « Der sich aus diesen Ausmiinzungen ergebende
Gewinn oder Verlust, soll den Stinden nach demjenigen
Verhiltnis angerechnet werden, nach welchem sie laut
Artikel 11 der Bundesverfassung ihre bundesgenossigen
Beitrage zu bezahlen haben. »

Der Vorschlag der Kommission zu einem Beschluss
iber die allgemeine Beordnung des Miinzwesens, ent-
halten am Schluss des ersten Teils ihres Berichts (Seite
202-208) miisste bei Annahme der vorstehenden Antrige
iiber die zeitweilige Abtretung des Ausmiinzungsrechts
der Scheidemiinzen an das Bundesoberhaupt zum Teil
abgeandert werden. Er hitte nach Antrag der Kominis-
sion folgendermassen zu lauten :

Ziffer 1—8 (Seite 202-205) blieben unveréindert.

Ziffer 9 und 10 (Seite 205) wiirden durch folgende
Bestimmungen ersetzt :

9. « Keine Ausmiinzung von kleinen Sorten oder
Scheidemiinzen darf statthaben, es werde denn
die Notwendigkeit derselben von der Tagsatzung
anerkannt, und ein gewisses Quantum als Maxi-
mum bestimmt, sowie der Auftrag selbsten, zu
Vollziehung einer solchen Miinzung, dem obersten
Bundeshaupt durch die Tagsatzung wird zuge-
kommen sein.

10. « Bei jeder erkannten Ausminzung von kleinen
Sorten und Scheidemiinzen, wird auch zugleich
das Verhiltnis dieser Miinzen unter eizander
bestimmt. »

Ziffer 11 (Seite 205) fiele weg.
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Ziffer 12 (Seite 206) bliebe unverindert.

Ziffer 13 (Seite 206) wiirde durch folgende Bestimmung
ersetzt :

13. « Das Geprage aller schweizerischen Gold- und
Silbermiinzen vom Einfrankenstiick an und auf-
wirts, soll auf der einen Seite das Siegel der
schweizerischen Eidgenossenschaft, und aufl der
andern Seite das Wappen desjenigen Kantons
enthalten, der die Miinze prigen lisst, zugleich
soll die Jahrzahl beigefiigt werden. Auf den Gold-
miinzen muss noch auf eben dieser Rickseite
der Gehalt an feinem Gold angegeben werden. »

Ziffer 14—17 (Seite 206 und 207) fielen weg.

Ziffer 18—20 (Seite 207 und 208) blieben unverindert.

d) Verhandlungen tuber diese Vorschlige.

Am 12. Juni 1810 trat die Tagsatzung auf die Beratung
des vorstehenden Gutachtens der Miinzexpertenkom-
mission ein. Eine Uebereinstimmung in den Instruck-
“tionen der Stinde ergab sich nur ricksichtlich der
Ablehnung der Idealmiinze, weil die Durchfuhrung eines
solchen Systems als dusserst schwierig und verwickelt
und z. T. als fiir einen kleinen Staat, der in Riicksicht
auf seine Handelsverhiltnisse wesentlich an die Kon-
venienz des Auslandes gebunden und in seiner kommer-
ziellen und okonomischen Kultur noch sehr zurick sei,
gar nicht anwendbar bezeichnet wurde.

Der Hauptvorschlag, die Einfithrung eines wirklichen
eidgenossischen Miinzsystems betreffend (Seite 202-208),
erhielt im allgemeinen Beifall, doch ergaben sich grosse
Abweichungen in den Instruktionen der -einzelnen
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Gesandtschaften, sowohl riicksichtlich der weitern Be-
stimmungen dieses Miinzsystems als auch riicksichtlich
der Zeit und der Art und Weise der Durchfithrung der-
selben, so dass wenig Aussicht vorhanden war, zu
einer Einigung zu gelangen. Zwar schien das Bediirfnis
nach einer umfassenden Beordnung dieser Fragen all-
gemein zu sein, aber einen Vereinigungspunkt zu finden
blieb nach wie vor eine schwierige Aufgabe. Nur wenige
Kantone stimmten dem vorgeschlagenen Miinzsystem
vorbehaltslos zu, namlich Bern, Solothurn, Basel und
Aargaw; Glarus pflichtete unter Vorbehalt einiger spe-
zieller Wiinsche bei, ebenso Thurgaw, dieses allerdings
mit dem schwerwiegenden Vorbehalt, dass alle Kantone
damit einverstanden sein mussten. Zirich, Schaff hausen,
Graubiinden und Schwyz waren sehr pessimistisch und
betrachteten es als vergebliches Miuthen, den Kantonen
Antrige zu einem Minzsystem verbunden mit der
Schitzung der auslindischen Miinzsorten beliebt machen
zu wollen. Sie waren der Ansicht, dass die Aufstellung
eines umfassenden Miinzsystems fiur die Schweiz so
lange aufzuschieben sei, bis die Notwendigkeit eines
solchen sich gebieterisch in den Folgen fithlbar machen
wiirde.

Zug, Freiburg, Appenzell, Uri, Unterwalden und Luzern
behielten sich noch eine weitere Ueberlegung vor und
erklirten, bei Abgang weiterer Instruktionen, das Refe-
rendum dariber walten zu lassen. Ebenso St. Gallen,
mit dem Beifiigen, dass es den eidgenossisch festgesetz-
ten Miinzfuss bei eigener Ausmiinzung genau befolgen
werde, aber auch nichts weiteres als in der Kompe-
tenz der Tagsatzung gelegen, anerkennen konne. Tessin
wiinschte die Aufstellung eines allgemeinen und unab-
inderlichen Miinzfusses, wollte sich aber riicksichtlich
des Umlaufes der nach demselben geschlagenen Miinzen
volle Freiheit wahren. Waadt bestitigte auch diesmal
seine frithern Erklirungen mit dem Beifiigen, der Kanton
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werde zu der Festsetzung des Munzfusses, die der Tag-
satzung obliege, mitwirken und denselben sorgfiltig
beachten. I'iir die Beordnung der iibrigen Punkte wiirde
der Kanton gern zum Abschluss von Konkordaten mit
den andern Kantonen mitwirken.

Betreffend die Ausprdgung der Scheidemiinzen, auf die
sich die Kantone in der letzten Zeit fast ausschliesslich
beschrinkt hatten, anerkannten die meisten Gesandt-
schaften die Notwendigkeit, abhelfende Massregeln zu
treffen, um dem Unwesen, das die ganze Schweiz mit
schlechten Munzen uberschwemmte, die kaum einen
andern Wert hatten, als ihr Geprige, ein Ziel zu setzen.
Unterwalden, Zug, Solothurn, Bern, Appenzell, Basel
und Glarus erklirten sich bestimmt far die Annahme
des Vorschlages im Nachtrag zum Bericht der Experten-
kommission (Seite 213-216). Thurgau stimmte wieder
unter dem alten Vorbehalt zu, dass alle Kantone bei-
pflichten. Zurich stellte den Antrag, die Auspriagung der
Scheidemiunzen fir einige Jahre einzustellen, um die
Gefahr einer grenzenlosen Vermehrung derselben abzu-
wenden. Schaffhausen stimmte dieser Einschrinkung
unter Ratifikationsvorbehalt zu. Aargau, sowie Grau-
bitnden und Luzern nahmen den Kommissionsantrag ad
referendum. Ein bestimmter Verwerfungsantrag wurde
von Uri, Schwyz, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Waadl gestellt.

Trotzdem die Aussichten somit nicht giinstige waren,
beschloss die Tagsalzung unter Verdankung der Be-
mithungen der Herren v. Jenner, Finsler und Heer, fir
die Abfassung ihres Gutachtens, mit 18 Stimmen, es
solle in der Beratung uber das schweizerische Miinz-
wesen im allgemeinen und die Ausmiinzung der Scheide-
miinzen im besondern fortgefahren und die vorhandenen
Berichte und Antrige einer besondern Kommission der
Tagsatzung mit dem Auftrag zur ndhern Priifung uber-
wiesen werden :
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« Mittel und Wege zu suchen, wie der dermaligen
« Verwirrung im Minzwesen Schranken gesetzt, und
« die abweichenden Ansichten der loblichen Stinde
« so viel als moglich auf einige Vereinigungspunkte
« zuruckgefithrt werden konnen. »

Uri, Schaff hausen, Waadl, Graubiinden und Schwyz
wollten das ganze Geschift far einmal und bis auf
agiinstigere Umstinde auaf sich beruhen lassen.

ord

(. — Neue Kommission fiir das Miinzwesen und Bericht

derselben.

Die Kommission wurde aus den Herren : Landammann
Heer, Glarus; Ratsherr v. Mutach, Bern:; Ratsherr
Finsler, Zurich; Regierungsrat Fetzer, Aargau, und
Regierungsrat Anderwert, Thurgau, bestellt.

In ihrem Bericht vom 27. Juni 1810 erklirte diese
Kommission nach einem geschichtlichen Ueberblick
iber die Verhandlungen iiber Minzsachen in der Tag-
satzung seit 1803, dass sie sich, da die Mehrheit der
Tagsatzung sich bereits gegen die ldealmiinze ausge-
sprochen habe, nur mit dem ersten Teile des Gutachtens
beschiltigen werde.

Betreffend die Festsetzung des Miinzfusses fand die
Kommission, die Schweiz wiirde nur konsequent und
ihren Interessen gemis handeln, wenn die Grundlage
des franzosischen Miinzfusses von ihr angenommen
wiirde. In diesem Sinne habe sich die Tagsatzung von
1803 bereits ausgesprochen und sei dieser Beschluss
von der Mehrheit ratifiziert worden. Der Schweizer-
franken soll 126 */100 Gran fein Silber enthalten und
der Preis einer Mark fein Silber 36 Franken 2 Balzen
8 % /100 Rappen betragen.
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Riicksichtlich der Wiirdigung fremder Miinzsorten stellte
die Kommission fest, dass die erste und unerlédsslichste
Anwendung des Minzfusses die Wiurdigung fremder
Minzsorten nach diesem sei. Diese Wiirdigung miisste
genau dem Miunzfuss entsprechen, denn, wiirde eine
Geldsorte in hoherem Preis von einem Nachbarstaat
angenommen, so wirde diese Sorte in wenig Zeit die
bessern Geldsorten verdringen. Wirde die Schweiz
blos ihre Miinzen nach ihrem Miuinzfuss prigen, dagegen
die Wiardigung der fremden nach demselben unterlassen,
so wiirde das Schweizergeld nach dem Ausland gehen
und es triaten an seine Stelle Miinzen, deren Silbergehalt
geringer als derjenige der Schweizerminzen wire. Die
Einwendungen die gegen die Wirdigung der fremden
Sorten nach dem schweizerischen Miinzfuss vorgebracht
worden seien (Bedenken wegen der Beschwerden des
tiglichen Verkehrs mit den deutschen Nachbarstaaten
und Verschiebung des Zeitpunkts der Einfuhrung der
Wiirdigung nach dem schweizerischen Miunzfuss bis
zum Zeitpunkt der Einfithrung des franzosischen Miinz-
fusses durch die deutschen Staaten), musste die Kom-
mission mit dem Hinweis auf die Schidigungen zuriick-
weisen, die aus dem Fortbestand des alten Zustandes
und der Zogerung, rechtzeitig die notwendigen Mass-
regeln zu treffen, fir das schweizerische Eigentum ent-
stehen missten. Die Kommission wiinschte ausdriick-
lich, dass die Tagsatzung diesem Teil des Beschlusses-
entwurfes zustimmen mochte. Da sich aber aus der
Instruktionserofinung ergeben hétte, dass dies in der
gegenwirtigen Tagsatzung nicht zu erwarten stehe, so
sprach die Kommission die Hoffnung aus, dass dies
in Jahresfrist moglich sein werde. Fiur die Zwischen-
zeit empfahl die Kommission bei Wirdigung bereits
kursierender Geldsorten, sich so viel als maoglich
dem schweizerischen Miinzfuss zu ndhern, bel neu
in Kurs zu setzenden Miunzsorten aber diese Wiir-
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digung nur nach dem schweizerischen Miinzfuss vor-
zunehmen.

In Bezug auf die Ausprdgung schweizerischer Miinzen
unterstiitzte die Kommission den Antrag, dass vom
Franken aufwirts nach keinem andern als nach dem
schweizerischen Munzfuss ausgeprigt werden moge.
Betreffend die Scheidemiinzen stellte sie fest, dass
solche nur in dem Verhédltnis hergestellt werden sollten,
als das Bediirfnis dies erfordere. Sie konstatierte sodann,
dass der Tagsatzung bisher alle Belege daftur fehlten,
wie viel Scheidemiinzen seitens der Kantone in Voll-
ziehung der von ihr gestatteten Ausprigungen wirklich
hergestellt worden seien. Die Kommission wiirde eine
Uebertragung des Rechtes der Ausmiinzung der Scheide-
miinzen an den Herrn Landammann der Schweiz als im
Interesse des Bundes liegend erachten.

Auf die Einwendung einiger Stinde, dass die Tag-
satzung wohl berechtigt wire, den Minzfuss festzuselzen,
dass aber alles andere der Kantonalgesetzgebung zu
iiberlassen sei und derjenigen seitens anderer Stinde,
dass das Recht der Festsetzung des Minzfusses auch
dasjenige der Aufstellung der notwendigen Bestimmun-
gen iiber die Anwendung und die Ausfithrung in sich
schliesse, sah sich die Kommission nicht veranlasst,
niher einzutreten. Sie schloss ihren Bericht mit der
folgenden Erklarung :

« Der vaterlindische Geist der Kantonsregierungen,
« die alle das Wohl des Ganzen und das daraus hervor-
« gehende jedes einzelnen Teiles beabsichtigen, der
« Geist des Bundes, leite ihre Schritte und belebe den
« Buchstaben der Verfassung. An diesen schweizerischen
« Gemeinsinn appelliert die Kommission, und dann
« wird ein eingebildeter, augenblicklicher Privalvorteil
« nie iiber das siegen, was das Wohl der Gesamtheit
« gebietend fordert. »
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Verhandlungen wber diesen Bericht.

Die Tagsatzung trat am gleichen Tag (27. Juni 1810)
auf die Beratung dieses Berichtes ein, wobei die Stinde
Bern, Basel und Zirich mit Nachdruck auf die Not-
wendigkeit umfassender eidgenossischer Verordnungen
hinwiesen, um die so oft und lebhaft geschilderten
Folgen der Unordnung, der Nachlissigkeit und des
Mangels an Zusammenwirken in diesem wichtigen Tetle
der Staatsokonomie abzuhalten. Sie schlossen mit der
Erklirung, dass sie fur den Iall, dass die Antrige der
Kommission nicht zu formlichen Beschliitssen oder
Konkordaten fithren wirden, ihre freie Konvenienz in
Hinsicht auf die Wiirdigung, Gangbarkeit oder Verrufung
nicht allein ausléandischer Sorten, sondern auch der
schweizerischen Kkleinen Silber- und Scheidemiuinzen
vorbehalten miissten. Auch Zug stimmte dieser Kr-
kliarung bei, wobel es immerhin die Einschrinkung in
der Konvenienz fallen lies. Waadt verwahrte sich gegen
jeden Beschluss der Tagsatzung, der weiter ginge als auf
die Bestimmung des Minzfusses.

Der St. Gallische Tagsatzungsgesandte verwahrte ent-
sprechend seiner Instruktion vom 15. Juni 1810 die
Kantonsrechte nachdriicklich. KEr bemerkte in Bezug
auf die Zentralisation der Scheidemiinzen besonders,
dass Zentralmiinzen nach dem Lauf des Kommerziums
sich nie in die oOstlichen Kantone verbreiten wirden
und diese, wenn sie nicht durch eigene Miunzen ihren
Bediirfnissen Firsehung tun konnten, mit den deutschen
schlechten und wandelbaren Miinzen, von Bedirfnisses
wegen, sich ganz tiberschwemmen lassen muassten, wo-
durch sich oftmoaliger und ungeheurer Nachteil ergeben
wiirde.

Im Anschluss hieran fasste die Tagsatzung folgende
Beschlisse :
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1o « Der im Jahre 1804 festgesetzte schweizerische
Minzfuss, welcher als Grundlage des Minzsystems
anerkannt wird, soll auf dem Schweizerfranken beruhen,
welcher 126 *°/100 Gran fein Silber enthilt. Demnach
werde eine Mark fein Silber zu 36 Franken 2 Batzen
8 /100 Rappen ausgemiinzt, und ein Schweizerfranken
komme 1 '/» franzosischen neuen Franken im Werte
gleich ».

Mit 20 Stimmen beschlossen; Zug, Tessin, Sl. Gallen
und Appenzell nahmen den Beschluss ad referendum,
Waadt machte den Vorbehalt der Ratifikation.

20 « Die Tagsatzung empfiehlt den Stinden eine noch-
malige Prifung des Antrages der Miinzkommission,
iiber die Anwendung des festgesetzten Miinzfusses in
Ausprigung eigener und Wiuardigung fremder Silber-
sorten und Miinzen. Sie hofft, dass die bis jetzt noch
nicht zustimmenden Kantone bel einer reifen und um-
fassenden Prifung ihrer wahren okonomischen Verhélt-
nisse gegen ihre Miteidgenossen, gegen ihre fremden
Nachbarn, bei einer vollstindigen Wirdigung ihres
eigenen bleibenden Vorteils und des Bediirfnisses der
gesamten Schweiz, Beweggriinde finden werden, um
sich an ein festes gemeinschaftliches System anzu-
schliessen. Sie empfiehlt denselben auch in kameralisti-
scher Beziehung das Bedirfnis und die Folgen eines
festen Benehmens im Minzwesen zu wiirdigen, und
ersucht die Stiande, ihre Beitrittserklirung mit mog-
lichster Beforderung abzugeben. »

Mit 16 Stimmen beschlossen; Zug, Appenzell, St. Gallen,
Graubiinden, Tessin und Waadt behielten das Referenduin
VOr.

3° « Unterdessen und bis zur Annahme des gesamten
Antrages werden die Stinde ersucht, in Wiirdigung



bereits kursierender Geldsorten sich allmélig und so
viel immer moglich, dem schweizerischen Miinzfuss zu
nihern. Solche Geldsorten, die noch nicht gewirdigt
sind, aber von nun an in Kurs kommen, und gewertet
werden miissen, sollen nur nach ihrem wahren Verhilt-
nis zum Muanzfuss gewiirdigt werden. »

Mit 13 Stimmen unter Ratifikationsvorbehalt beschlos-
sen; Zug, Schaffhausen, St. Gallen, Tessin, Waadt,
T hurgaw, Graubiinden, Appenzell und Freiburg nahmen
diesen Artikel ad refefrendum

4° Der Antrag :

« Die Stinde werden sich in Auspriagung der kleinern
« und grobern Silbersorten vom Fiinfbatzenstick
« aufwirts, genau an den schweizerischen Miinz-
« fuss halten »,

konnte eine Mehrheil nicht erzielen, obwohl Unlerwalden,
Solothurn, Aargau, Basel, Glarus, Luzern und Bern ihn
annehmen wollten. Uri, Schwyz und Zirich wiinschten
statt des FFunf- das Vierbatzenstiick als geringste Silber-
sorte festgesetzt zu sehen. Die andern Kantone erklirten
sich fir das Referendum. Es hatte somit sein Verbleiben
bei dem Beschluss von 1804 mit dem Frankenstiick als
geringste Silbersorte.

o° « Die Stinde werden bei Beratung des Beschlusses-
antrages zugleich entscheiden, ob sie, nach dem schrift-
lichen Nachtrag des Kommissionsgutachtens, die Aus-
miinzung der Scheidemiinzen fiir eine Probezeit von
etlichen Jahren dem Landammann der Schweiz iiber-
lassen wollen; die Tagsatzung erachtet eine solche
Massnahme fiir allgemein sichernd und dem Interesse
der Eidgenossenschaft hochst zutréglich, und empfiehlt
auch diesen Antrag zur beférderlichen Annahme. »

Mit 13 Stimmen beschlossen, namlich : Unterwalden,



Zurich, Zug, Solothurn, Aargaw (mit Ratifikationsvorbe-
halt), Thurgau, Appenzell, Basel, Glarus und Bern; die
iibrigen Stinde erklirten sich fir das Referendum.

6° « Die Stinde sind ersucht, dem Landammann der
Schweiz dasVerzeichnis der Scheidemiinzen einzugeben,
die sie haben ausprigen lassen, damit deren Verhdltnis,
zu den bewilligten Ausminzungen erdauert werden
konne. »

Mit 22 Stimmen genehmigt ; Tessin und Waadl, behiel-
ten das Referendum vor. -

7° « Unterdessen und bis zum Entscheid der Haupt-
sache, soll von der Tagsatzung keine neue Auspragungs-
bewilligung erteilt werden. »

Mit 15 Stimmen genehmigt, namlich : Uri, Unlerwalden,
Zirich, Zug, Solothurn, Aargaw (mit Ratifikationsvorbe-
halt), Appenzell, Basel, Glarus, Luzern, Schwyz und Bern ;
Graubiinden ad referendum ; Waadt, Tessin, Si. Gallen,
Thurgaw, Schaff hausen und Freiburg legten gegen jede
Einschriankung des Rechtes der freien Ausmiinzung, die
sie fir ihren Kanton unter alleiniger Beachtung des
schweizerischen Miinzfusses in Anspruch nehmen, Ver-
wahrung ein. |

Da die Stinde Zug, Tessin, St. Gallen und Appenzell
am 17. Juni 1811 beistimmende Erklirungen tber die
Festsetzung eines eidgenossischen Miinzfusses abgegeben
hatten (Seite 223, Ziffer 1), war der Vorschlag der Tag-
satzung hiertiber einmiitig angenommen worden.

Ziffer 2 und 3 des Beschlusses von 1810 (Seite 22
und 224) betreffend die Wiirdigung fremder Geldsorten,
wurden am 17. Juni 1811 mit 14 Stimmen, némlich : Uri,
Unterwalden, Zirich, Zug (mit Ratifikationsvorbehalt),
Freiburg, Aargaw, Basel, Bern, Luzern, Solothurn und
Glarus, angenominen.
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Schaff hausen, St. Gallen, Appenzell, Graubiinden und
Tessin erklirten den Miinzfuss nur fir die eigenen Aus-
minzungen anerkennen zu konnen, alles andere aber
der Konvenienz oder Souverdnitit der Kantone vor-
behalten zu missen.

Thurgauw wiederholte seine frithere Erklirung, dass es
zustimme, wenn Einheitl bestehe, da diese aber nicht
erreichbar sei, so miisse es seine unbedingte Konvenienz
vorbehalten.

IFir Ziffer 4 und 5 des Beschlusses von 1810 (Seite 224)
ergab am 18. Juni 1811 Kkeine zustimmende Mehrheit
(> resp. 7 annehmende Stimmen).

Der Einladung, die seit 1803 vorgenommenen Aus-
prigungen dem Herrn Landammann der Schweiz zur
Kenntnis zu bringen (Ziffer 6 des Beschlusses von 1810,
Seite 225), gaben alle Stinde Folge, einige aber nicht
ohne Verwahrung einzulegen. Bei dieser Erhebung ergab
sich, dass bis 1811 Unlerwalden, Zug, Tessin und
Appenzell I.-Rh. von ihrem Miunzregal durch Aus-
prigung von Miinzen keinen Gebrauch gemacht hatten.

Kiner im Abschied der ordentlichen Tagsatzung des
Jahres 1811 enthaltenen detaillierten Zusammenstellung
iber die Werte der von den Stinden in den Jahren
1803 bis 1811 ausgeprigten Miinzen entnehmen wir
folgende Angaben :

Franken. Batzen. Rappen.

Goldmiinzen.
20 und 10 Franken (Luzern) ... 20 210 — —
Silbermiinzen.
2 Franken (Aargau, Waadt) . .. 42 972 — —
1 Franken (IFreiburg, Aargau
Waadt).................. 78 0719 — —
8 Batzen (Zurich)............. 28 504 — —

Transport. . 169 765 — —
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Transport..

Scheidemiinzen.

9 DBatzen (Bern, Luzern, Frei-
burg, Solothurn, Basel, Ap-
penzell A.-Rh., St. Gallen,
Graubiinden, Aargau, Thur-

169 765

cau, Waadt) ............. 600 833 — —
15 Schillinge (Glarus).......... 3 395 2 6
4 Batzen (Zurich, Uri, Schwyz) 147 990 — —
3 Balzen (Basel).............. 120 000 — —
2 Batzen (Uri, Schwvz)....... 3 486 2 —
1 Batzen (Bern, Luzern, Uri,
Freiburg, Solothurn, Basel,
Schaffhausen, Appenzell
A.-Rh., St. Gallen, Grau-
biinden, Aargau, Thurgau,
WaAAL) « s sons smmis smmme ne 817 661 1 —
3 Schillinge [9 Rappen] (Glarus) 9 435 6 9
2[5 Bitzner (Schwyz)........... 1 808 8 2/s
1 Batzen, '/» Batzen u. 1 Kreu-
zer (Schaffhausen) ..., «. 4020 — —
2 Balzen (Bern, Uri, Freiburg,
Basel, Schaffhausen, Ap-
penzell A.-Rh., St. Gallen,
Graubiinden, Aargau, Thur-
gau, Waadt) ............. 245 592 5 5
1 Schilling |3 Rappen| (Glarus) 3 199 3 5)
2 1> Rappen (Waadt)......... 3640 — —
1 Kreuzer (Freiburg, Schaffhau-
sBn, THUPZAR) . . .cssamsiws o098 — T1/s
1 Kreuzer u. 1 Rappen (Bern) 1533 — —
2 Rappen (Aargau)........... 9 552 1 4
2 Rappen u. 1 Rappen (Basel) 4000 —  —
Transport.. 2151 078 9 T
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Transport.. 2 151 078 9 T/s

1 Blutzger (Graubtinden) .. ... 3618 — —
1 Kreuzer und 'z Kreuzer (St.
Gallen) .................. 8 000 — —
s Kreuzer (Thurgau) ......... 1 254 — —
1 Rappen (Uri, Aargau, Waadt) 6 521 9 3
Zusammen . . . .. 2 170 472 9 /s

Ein Blick auf die vorstehenden Zahlen zeigt, dass im
allgemeinen den Vorschriften der Ziffer 17 der Ueber-
einkunft vom 27. Juli 1304 (Band XXI, Seite 120) im
Zeitraum von 1803 bis 1811 nicht nachgelebt worden ist.
In wiefern den Vorschriften iber Korn und Schrot der
Miinzen Folge gegeben worden ist, kann nicht festgestellt
werden, da die Tagsalzungsprotokolle und Abschiede
keine beziiglichen Angaben enthalten. Hieriiber konnten
nur Nachforschungen in den kantonalen Archiven Auf-
schluss geben. Beziiglich des Kantons St. Gallen ver-
weisen wir auf die Angaben im III. Abschnitt unter :
B. Vorschriften iiber die Ausprigung der Kantonalmiinzen.

Auch far die Ziffer 7 des Beschlusses von 1810
(Seite 225), belreffend die Verweigerung weiterer Aus-
miinzungsbewilligungen bis die Tagsatzung iber die
Hauptsache entschieden haben werde, fand sich keine
Mehrheit, nur sieben Stinde stimmten zu.

Nachdem der neue Versuch eine Besserung der Minz-
verhiltnisse zu erzielen, wiederum erfolglos geblieben
war, erklarte Zuarich, dass es sich von nun an durch
keine besondern Vorschriften betreffend die Scheide-
miinzen unter einem Franken binden lassen werde. In
gleichem Sinne #dusserten sich auch Luzern, Glarus,
Solothurn, Aargau und Bern, wobei letzteres noch seine
Bereitwilligkeit erklarte, mit den andern Standen Kon-
kordate einzugehen. Solothurn sicherte dieselbe Bereit-
willigkeit zu.
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8. — Versuch des Abschlusses eines Miinzkonkordates der
westlichen Kantone.

Bern lud in Ausfithrung seiner vorstehenden Erklirun-
gen die Stdnde ein, Abgeordnete zur Beratung eines
Konkordates nach Solothurn zu.senden. Im September
1811 und Januar 1812 leisteten die Stinde : Solothurn,
Uri, Unterwalden, Luzern, Bern, Basel, Freiburg, Aargau
und Waadt dieser Einladung Folge. Aargauw nahm an
den Beratungen im Januar 1812 keinen Anteil. Die
beteiligten Stande einigten sich auf folgende Grundlagen
fiir ein Konkordat :

Als Miunzfuss sollte der franzosische Munzfuss gelten.
Eine Verstirkung des Schweizerfrankens von 101 /4 auf
100 konnte trotz aller Anstrengungen nicht erzielt
werden. Ks wurde daher das bisherige Verhiltnis
27 Schweizerfranken gleich 40 neuen franzosischen
IFranken beibehalten. Der Schweizerfranken hitte
125 T—(:g Gran fein Silber enthalten sollen, so dass der
Preis einer Mark fein Silber sich auf 36 Franken 7 Batzen
1 % Rappen gestellt héitte. Der neue Miinzfuss wére
allgemein verbindlich gewesen. Als Silbermunzen sollten
Stiicke von 1, 2 und 4 Franken ausgeprigt werden,
daneben wiren noch Goldmiinzen geschlagen worden.

Wihrend fiir die alten Schweizerminzen ihr bisheriger
Kurs beibehalten worden ware, hitten die fremden,
d. h. die Miinzen die von Staaten herrihren, die dem
Verein nicht angehorten, im Verhdltnis zum Feingehalt
des Schweizerfrankens gewirdigt werden sollen, ebenso
die Goldminzen. Die Wiirdigung der zum Verkehr zu-
gelassenen fremden Sorten wire durch die Mehrheit
der konkordierenden Stinde, in verbindlicher Weise
erfolgt. Alle Miinzen die nicht gewardigt wurden, wéaren
verrufen worden. Die konkordierenden Stéinde hétten
sich zu verpflichten gehabt, wihrend zehn Jahren weder
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in ihren eigenen Miunzstiatten, noch anderwirts unter
ihrem Wappen Scheidemiinzen ausprigen zu lassen.
Sowohl die Scheidemiinzen der nicht konkordierenden
Stinde als auch diejenigen der auslindischen Staaten
wiiren ausser Kurs gesetzt worden, wihrend die Scheide-
miinzen der helvetischen Regierung eingeldst werden
sollten, zu welchem Zwecke verabredet worden war, in
der nachsten Tagsatzung einen beziglichen Antrag ein-
zubringen. Die Dauer des Miinzvereins war auf zehn
Jahre in Aussicht genommen worden.

Dieses Konkordat konnte aber wihrend der Dauer
der Mediationsverfassung nicht mehr in Kraft gesetzt
werden und wuarde dann wegen der verdnderten recht-
lichen Verhiltnisse tberhaupt gegenstandslos.

Im Schosse der Tagsatzung hatte die Ansicht allgemeine
Geltung erlangt, dass eine weitere Beratung der Miinz-
fragen auf eidgenossischem Boden vergeblich sei und
zu Keiner Verstindigung fithren wiirde. Die Tagsatzung
beschriankte sich daher am 18. Juni 1812 darauf, den
Stinden die Grundsitze des vorstehend erwédhnten Kon-
kordats zu reiflicher Erdauerung und angemessener
Wirdigung anzuempfehlen.

(Fortsetzung folgt.) H. GIRTANNER-SALCHLI.




	Das Münzwesen im Kanton St. Gallen : unter Berücksichtigung der Verhandlungen im Schosse der eidgenössischen Tagsatzung von 1803 bis 1848 [Fortsetzung]
	Die Zeit der Mediationsverfassung 1803-1813 : allgemeine eidgenössische Verhältnisse : Verbot der Herabwürdigung oder des Verrufs von Münzen ohne Voranzeige
	Die Zeit der Mediationsverfassung 1803-1813 : allgemeine eidgenössische Verhältnisse : Gutachten der eidgenössischen Münzexpertenkommission vom 27. März 1810
	Die Zeit der Mediationsverfassung 1803-1813 : allgemeine eidgenössische Verhältnisse : neue Komission für das Münzwesen und Bericht derselben
	Die Zeit der Mediationsverfassung 1803-1813 : allgemeine eidgenössische Verhältnisse : Versuch des Abschlusses eines Münzkonkordates der westlichen Kantone


